
11. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Sondernutzungen an Öffentlichen 

Straßen (Sondernutzungsgebührensatzung – SoNGebS) 

Von XX.XX.2019 

Die Stadt Schwabach erlässt aufgrund des Art. 1 Abs. 2a Satz 4 und des Art. 22a Satz 2 des 

Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der in der Bayerischen 

Rechtssammlung (BayRS 91-1-B) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 31. Juli 2018 (GVBl. S. 672) folgende Satzung: 

§ 1 

In § 4 Abs. 1 wird der Punkt am Ende des Buchstaben f) durch ein Komma ersetzt, 

anschließend wird eingefügt: 

g)  für politische Werbung vor Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden sowie 
bei Volksbegehren und Bürgerbegehren und vor in Nürnberg stattfindenden Bundes- 
oder Landesparteitagen: 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 


